
MIT GESTALTUNGSWILLEN
DURCH SCHWIERIGE ZEITEN
Wenn man als Unternehmer seinen Blick auf die kommenden Monate richtet, muss man 
sich Mühe geben, Positives auszumachen. Die Unsicherheiten nehmen zu: Inflation, Corona-
Maßnahmen, Energiepreise, Personalmangel, Rohstoffbeschaffung. Die Liste ließe sich fort-
setzen.

Abseits von manchmal zynischen Anregungen, Krisen doch als Chancen zu begreifen, lässt 
sich doch eines mit Sicherheit sagen: der offene Umgang mit Herausforderungen, der Ver-
such, nachhaltige Lösungen zu finden, vor allem aber der Wille, die Zukunft zu gestalten – das 
sind die Pfeiler des unternehmerischen Erfolgs.

Bei allen Problemen, vor denen viele Branchen aktuell stehen, sollte man die Fähigkeit 
der Unternehmer nicht unterschätzen, diese Probleme auch zu bewältigen. Der Blick nach 
vorne muss und soll nicht von blindem Optimismus geprägt sein, aber ein Grundvertrauen 
in die eigene Lösungskompetenz ist oft die Grundlage des Erfolgs – gerade auch in Krisen-
zeiten.
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satz von 5 %. Das kann neben den Gastronomiebetrieben auch 
die Abgabe von Speisen und Getränken in Konditoreien, Bäcke-
reien bzw. Fleischereibetrieben betreffen.

Ebenso bis zum 31.12.2021 bleibt die Umsatzsteuer für Über-
nachtungen

•  in Hotels 

•  in anderen Beherbergungsbetrieben 

•  auf Campingplätze 

gesenkt.

Auch für die Kulturbranche (Theater-, Musik- und Gesangs-
aufführungen) kommt der ermäßigte Steuersatz von 5 % bis 
31.12.2021 zur Anwendung. 

Auswirkung auf die Rechnungsausstellung

Vor allem im Bereich der Übernachtungen kann davon aus-
gegangen werden, dass für diese bereits heuer (Anzahlungs-)
Rechnungen für Nächtigungen im Jahr 2022 gestellt werden. 
Solche Anzahlungen sind im Zeitpunkt der Vereinnahmung 
zu versteuern. Ändert sich zum Leistungszeitpunkt die steu-
errechtliche Lage, ist die Besteuerung der Anzahlung im Zeit-
punkt der Leistung zu korrigieren. Somit hat eine Berichtigung 
bereits ausgestellter Anzahlungsrechnungen zu erfolgen, die 
Ausstellung der Schlussrechnung richtet sich in jedem Fall 
nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

Davon abweichend kann der Unternehmer nach Ansicht der 
Finanzverwaltung aus Praktikabilitätsgründen die Anzahlung 
in der Rechnung bereits mit jenem Steuersatz ausweisen und 
versteuern, der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gelten 
wird. Diesfalls ist bei Inkrafttreten der Steuersatzänderung kei-
ne Rechnungsberichtigung und in den Fällen der Erhöhung des 
Steuersatzes auch keine Korrektur in der Steuererklärung erfor-
derlich. 

>  Hinweis:

Weiters ist die Änderung des Umsatzsteuersatzes auch in 
der Registrierkasse zu berücksichtigen. Wir unterstützen Sie 
gerne.

STEUERLICHE BESONDERHEITEN
VON ELEKTROAUTOS

Aufgrund der steuerlichen Vorteile im Vergleich zu herkömm-
lichen Fahrzeugen haben sich Unternehmer vermehrt dazu ent-
schieden, Elektrofahrzeuge anzuschaffen. Welche steuerlichen 
Vorteile bieten die Anschaffung von Elektrofahrzeugen?

Die wahrscheinlich bekannteste Begünstigung von Elektroau-
tos ist der Vorsteuerabzug. Dieser kann eine Ersparnis für Un-
ternehmer von 16,67 % der Brutto-Anschaffungskosten bedeu-
ten, wenn das Elektrofahrzeug unternehmerisch genutzt wird. 
Jedoch steht der uneingeschränkte Vorsteuerabzug nur bis zu 
Anschaffungskosten von EUR 40.000,00 brutto zu.

Liegen die Anschaffungskosten zwischen EUR 40.000,00 und 
EUR 80.000,00, steht dem Unternehmer der Vorsteuerabzug in 
einem ersten Schritt ebenfalls uneingeschränkt zu, allerdings 

GEWINNOPTIMIERUNG DURCH
INVESTITIONEN VOR DEM JAHRESWECHSEL

Für Unternehmer ist es empfehlenswert, rechtzeitig vor dem Jah-
resende noch sämtliche Möglichkeiten, das steuerliche Ergebnis 
2021 zu optimieren, auszuschöpfen. Dazu stehen unter anderem 
auch folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Ausnutzen von Abschreibungsmöglichkeiten

Werden noch heuer Investitionen getätigt und erfolgt die In-
betriebnahme dieser Wirtschaftsgüter noch bis spätestens 
31.12.2021, so steht, wenn das Wirtschaftsjahr dem Kalender-
jahr entspricht, noch eine Halbjahres-Abschreibung im Jahr 
2021 zu. Dies gilt auch dann, wenn die Bezahlung erst im dar-
auffolgenden Jahr erfolgt. Investitionen mit Anschaffungskos-
ten bis EUR 800,00 können in voller Höhe als geringwertige 
Wirtschaftsgüter abgesetzt werden.

Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 30.6.2020 angeschafft wur-
den bzw. werden, kann anstatt der „herkömmlichen“ linearen 
Abschreibung die Möglichkeit einer degressiven Abschreibung 
gewählt werden. Diese Form der Abschreibung erfolgt nach 
einem unveränderlichen Prozentsatz von höchstens 30 % vom 
jeweiligen (Rest-)Buchwert. 

Zudem ist für Gebäude, die nach dem 30.6.2020 angeschafft 
oder hergestellt wurden, wahlweise auch eine beschleunigte 
Abschreibung vorgesehen: Im ersten Jahr in Höhe des Drei-
fachen (normalerweise somit 7,5 %) und im zweiten Jahr in 
Höhe des Zweifachen (normalerweise somit 5 %) des gesetz-
lich vorgesehenen Prozentsatzes. Darüber hinaus entfällt im 
ersten Jahr die Halbjahres-AfA bei Gebäuden, sodass selbst bei 
Anschaffung in der zweiten Jahreshälfte 2021 noch die „volle“ 
3-fache Jahresabschreibung im Jahr 2021 geltend gemacht 
werden kann.

Gewinnfreibetrag

Alle natürlichen Personen mit betrieblichen Einkünften können 
den bis zu 13 %igen Gewinnfreibetrag (maximal EUR 45.350,00) 
in Anspruch nehmen. Übersteigt der Gewinn EUR 30.000,00, so 
steht der Gewinnfreibetrag nur insoweit zu, als er durch An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bestimmter begünstig-
ter Wirtschaftsgüter gedeckt ist. Abhängig vom erwarteten 
Gewinn des Jahres 2021 sollte die Investition in begünstigte 
Wirtschaftsgüter vor dem Jahresende ins Auge gefasst werden. 

>  Fazit:

Bei aller Berechtigung von Steueroptimierung: ist die Investi-
tion grundsätzlich nicht sinnvoll, bleibt sie auch nach Berück-
sichtigung von Steuervorteilen zumeist eine Fehlinvestition.

REDUZIERTE UMSATZSTEUERSÄTZE
ENDEN MIT 31.12.2021  

Laut Finanzministerium ist der begünstigte Steuersatz in Gas-
tronomie, Beherbergung, Kultur und Publikationen von 5 % bis 
einschließlich 31.12.2021 befristet. Somit gelten voraussichtlich 
ab 2022 wieder die früheren Umsatzsteuersätze.

Im Bereich der Gastronomie gilt bis einschließlich 31.12.2021 
für die Abgabe von Speisen und Getränken ein Umsatzsteuer-
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sind jene Vorsteuern, die den Anschaffungskosten zwischen 
EUR 40.000,00 und EUR 80.000,00 zuzuordnen sind, durch eine 
Eigenverbrauchsbesteuerung entsprechend zu neutralisieren. 
Übersteigen die Anschaffungskosten EUR 80.000,00, steht von 
vornherein kein Vorsteuerabzug zu.

Beispiel: Die Anschaffungskosten eines Elektroautos betragen 
EUR 60.000,00 (brutto), die USt beträgt EUR 10.000,00. Der 
Vorsteuerabzug steht aber nur bis zur Luxustangente von EUR 
40.000,00 (brutto), dh iHv EUR 6.667,00 zu. Die Differenz iHv 
EUR 3.333,00 ist über die Eigenverbrauchsversteuerung zu kor-
rigieren.

Eine weitere Begünstigung ist die Privatnutzung des elek-
trischen Firmen-PKW durch einen Mitarbeiter, da hier kein 
Sachbezug anfällt. Für den Dienstgeber entfallen ebenso die 
Lohnnebenkosten (DG-Anteile zur SV, DB, DZ, KommSt) für den 
Sachbezug. Bei konventionellen Firmen-PKW kann der Sachbe-
zug für den Mitarbeiter bis zu EUR 960,00 im Monat betragen. 

Weiters besteht seit dem 1.7.2020 die Möglichkeit, beim Kauf 
von Elektroautos – alternativ zur linearen Abschreibung – eine 
degressive Abschreibung geltend zu machen. Diese beträgt im 
Jahr der Anschaffung 30 %, wenn das Elektrofahrzeug im er-
sten Halbjahr gekauft wurde.

Zudem sind E-Autos von der Normverbrauchsabgabe und von 
der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit.

>  Fazit:

Die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges ist mit zahlreichen 
Begünstigungen verbunden und kann für den Unternehmer 
im Einzelfall durchaus sinnvoll sein, wobei einige Besonder-
heiten zu beachten sind. Bei weiterführenden Fragen unter-
stützen und beraten wir Sie gerne.

RESSORTVERTEILUNG BEI
GESCHÄFTSFÜHRERHAFTUNG  

Kommt es bei mehreren Geschäftsführern zu einer Abgabenhin-
terziehung durch die GmbH, stellt sich die Frage nach der finanz-
strafrechtlichen Verantwortung jedes einzelnen Geschäftsführers. 

Abgesehen von der klassischen Ein-Personen-Gesellschaft ver-
fügen viele GmbHs über mehr als einen Geschäftsführer. Dies 
oft aus dem Grund, dass sich der Umfang und die Komplexität 
des Geschäftsbetriebs durch ein einzelnes Vertretungsorgan 
schlichtweg nicht mehr bewältigen lassen. Deshalb werden 
oftmals Ressorts für die Geschäftsführer festgelegt. Werden 
dann durch die GmbH Abgaben hinterzogen, stellt sich die Fra-
ge nach der finanzstrafrechtlichen Verantwortung jedes einzel-
nen Geschäftsführers. 

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann die persönliche Haf-
tung eines einzelnen Geschäftsführers dadurch ausgeschlossen 
werden, dass der Nachweis über eine klare und unzweifelhafte 
Ressortverteilung zwischen den Geschäftsführern erbracht 
wird, sofern an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
durch den ressortverantwortlichen Geschäftsführer kein Zwei-
fel bestand.

Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes (BFG)

Der Sachverhalt, welcher dem BFG vorlag, stellte sich wie folgt 
dar: Bei einer GmbH waren zwei Geschäftsführer im Firmen-
buch eingetragen. Geschäftsführer A hat seinen Wohnsitz in 
Deutschland und führt seine Funktion nur aus, wenn der an-
dere (Geschäftsführer B) aus dem Unternehmen ausscheiden 
würde. Geschäftsführer B betreute unter anderem auch das 
Rechnungswesen alleine und war somit gemeinsam mit einem 
Steuerberater für die Umsatzsteuervoranmeldungen verant-
wortlich. B übermittelte dem Steuerberater nicht sämtliche 
Ausgangsrechnungen, weshalb es deswegen zu einer nichtge-
rechtfertigten Umsatzsteuergutschrift kam. Im Rahmen einer 
Außenprüfung wurde dieser Sachverhalt aufgedeckt. 

Daraufhin wurde ein Finanzstrafverfahren wegen Abgabenhin-
terziehung anhängig. Der Spruchsenat stellte das Verfahren 
gegen A ein, da nach Ansicht des Spruchsenates eine Ressort-
verteilung vorlag und dadurch A für die Abgabe der Umsatz-
steuervoranmeldung nicht verantwortlich war. Dagegen erhob 
der Amtsbeauftragte der Finanzstrafbehörde Beschwerde. Das 
BFG stimmte der Entscheidung des Spruchsenates zu und wies 
die Beschwerde als unbegründet ab. 

Abgesehen von der finanzstrafrechtlichen Relevanz besteht 
unter bestimmten Voraussetzungen auch die Gefahr, dass den 
Geschäftsführer im Abgabenbereich eine persönliche Haftung 
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft trifft. 

Voraussetzungen hierfür sind:

•  das Bestehen einer Abgabenforderung gegen die GmbH, 

•  die Uneinbringlichkeit der Abgabenforderung bei der GmbH 
(sog. Ausfallshaftung), 

•  die Verletzung abgabenrechtlicher Pflichten durch den Ge-
schäftsführer (insbesondere Abgaben zu entrichten oder die 
zeitgerechte Einreichung von Abgabenerklärungen), 

•  das Verschulden des Geschäftsführers und 

•  die Kausalität zwischen der Pflichtverletzung durch den 
Geschäftsführer und der Uneinbringlichkeit der Abgaben-
forderung bei der GmbH. 

>  Tipp:

Um etwaige Finanzstrafverfahren oder persönliche Haf-
tungen im Abgabenbereich vorzubeugen, empfehlen wir Ih-
nen, eine eindeutige Ressortverteilung unter den Geschäfts-
führern zu treffen.

FÜR 2016:
ANTRAG AUF ENERGIEABGABEN-
VERGÜTUNG STELLEN  

Der Antrag auf Energieabgabenvergütung muss spätestens fünf 
Jahre ab Vorliegen der Voraussetzungen eingebracht werden und 
ist mit dem Formular ENAV 1 zu stellen. Bis Ende des Jahres kann 
somit noch der Antrag für das Jahr 2016 gestellt werden.

Vergütungsberechtigt sind nur Betriebe, deren Schwerpunkt 
nachweislich in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter 
besteht. Dienstleistungsbetriebe, wie Hotels oder Thermen, 
können die Vergütung somit nicht in Anspruch nehmen.

Im Wandel der Zeit gut beraten.



Unter bestimmten Voraussetzungen entfaltet die Entrichtung 
der Immo-ESt wie die Kapitalertragsteuer bei Kapitalerträgen 
Endbesteuerungswirkung und es muss daher keine Steuerer-
klärung abgegeben werden. 

Für Zwecke der Immo-ESt sind unter dem Begriff „Grundstück“ 
Grund und Boden samt Gebäude, Eigentumswohnungen und 
grundstücksgleiche Rechte wie z. B. Baurechte zu verstehen. 
Die Einhebung und Abfuhr der Steuer erfolgt zwingend durch 
die Parteienvertreter (Notare oder Rechtsanwälte), wenn diese 
auch die Grunderwerbsteuer selbst berechnen.

Die Immo-ESt ist vom Parteienvertreter nach den Angaben 
des Veräußerers zu berechnen und abzuführen. Sie entfaltet –  
wie die Kapitalertragsteuer – Endbesteuerungswirkung (Ab-
geltungswirkung). Das heißt, es besteht keine Verpflichtung, 
diese Einkünfte in die Einkommensteuererklärung aufzu- 
nehmen.

Ist die Selbstberechnung durch den Notar/Anwalt allerdings 
aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des Ver-
äußerers fehlerhaft, tritt keine Endbesteuerungswirkung ein, 
weshalb in diesem Fall eine Steuererklärung abgegeben wer-
den muss. 

Eine freiwillige Aufnahme in die Steuererklärung unter Bei-
behaltung des besonderen Steuersatzes von 30 % ist jedoch 
möglich (Veranlagungsoption). Dies kann sinnvoll sein, wenn 

ABGELTUNGSWIRKUNG DER IMMOBILIEN-ERTRAGSTEUER
BEI PRIVATEN GRUNDSTÜCKSVERÄUSSERUNGEN

Die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von privaten Grundstücken erfolgt durch die sogenannte Immobilienertrag- 
steuer (Immo-ESt), wobei nicht der reguläre progressive Einkommensteuertarif, sondern ein Sondersteuersatz von 30 % zur Anwen-
dung gelangt. 

aus einer anderen Grundstücksveräußerung ein Verlust anfällt 
und dieser somit mit dem Veräußerungsgewinn ausgeglichen 
werden soll.

Abgesehen von der Veranlagungsoption, bei der der besonde-
re Steuersatz erhalten bleibt, ist auch eine Veranlagung zum 
regulären progressiven Steuertarif möglich (Regelbesteue-
rungsoption). Eine solche kann dann sinnvoll sein, wenn die 
anzuwendende tarifmäßige Einkommensteuer auf den Veräu-
ßerungsgewinn weniger als 30 % der Bemessungsgrundlage 
beträgt.

Die Abgeltungswirkung gilt nur für private Grundstücksver-
äußerungen. Bei der Veräußerung von betrieblich genützten 
Grundstücken und Gebäuden kommt es – selbst wenn die Im-
mo-Est durch den Parteienvertreter abgeführt wird – zu keiner 
Abgeltung. Die Veräußerung ist in derartigen Fällen in die Steu-
ererklärungen aufzunehmen. Der Sondersteuersatz von 30 %  
kann dabei erhalten bleiben.

>  Tipp:

Sollten Sie beabsichtigen, Grundstücke zu veräußern, ist 
unter anderem zu prüfen, ob eine Befreiung von der Immo-
bilienertragsteuer vorgesehen ist und weiters, ob nicht die 
Anwendung der Veranlagungsoption oder der Regelbesteue-
rungsoption für Sie steuerlich vorteilhafter wäre. Wir unter-
stützen Sie dabei gerne.

www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.
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Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe
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